
AmtsEericht Osnabrück
Geschäfts-Nr.:
47 Q,10/05 (XXXil)
Es wird geheten, bei Alled EingEben diE
vorstEh€ndE Ge6chäflrnumnef enEug6b€n

Ausfertigung

Zugest. an Kl"_Vertr. am.
Zugest. an Bokl. am:
Osnabrück,

Otte, Justizangestellte
als Urkundsbeamtin/beamter der
Geschäftsstele

lm Namen des Volkes
Anerkenntnisurteil
In dem Rechtsstreit

t44;,{,

Kläger

Dr. Joachim

des Herrn ,

Prozessbevollmächtigte; Flechtsanwältinnen u
Neuer Graben 22,49074 Osnabrück,
Gerichtsfach Nr, 70,
Geschäftszeichen: 4341 9S0 htataz

gegen

Otte, Ju stizangestellte

Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG vdd. Vorstand, dvdd- Vorsitzenden
Lemppenau, Kreuzstr. 35, e0084 Hamburg,
Geschäftszeichen: 1 2,1 2e.Z4Zl 04,04

Beklagte
hat das Amtsgericht Osnabrüclt ohne tüld]lqnS verhandlung auf Antrag der klagenden parrei
gemäß $$ 307 Abs' 2, 276zPo am 04.05.2005 durch den Richter am Aätsgetiöt or. Holthaus
für Recht erkannt:

1-) Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger von Gebührenansprrlchen der Rechtsanwätte Dr.Langheim und Partner, Neuer Graben 22, 49074 0snanniät sur. RÄ.Änu;g uo* 15,11 .2004in Höhe von 87,69 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatzseit dem08.02_05 freizustelten_

2-) Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

3.) Das Uneit isr vorläufig vollstreckbar.

Dr.  Ho l thaus
Richter am Amtsgericht

Ausgefertigt ,1s{*?l_hOsnabrück, 12.05_0Q.,i*ft* _'r*.,
LÜA-;t':'.SL.5e?

r  l u  I
F..\o, Dr-. t  är ict. : , : : :r

als Urku



Abschrift

r*. ;, nn-a it\+tl nrrr{4Jio66 q6 ,ürj .4. üf,*, u* _$.Y,
1cr Orlglnol dleres $dlrifisoizen

Amtsgericht Osnabnick
Kollcgienwall 29-31

49074 Osnabnick

Unser Zeichen:
434I95ohla/az-

K l a [ e

- Kläger -

Prozeßbevol lmächri qte:
Anwaltssozietät Dr- Rolf Langheim, Klaus Rensing a. D., ulrich Langheim, Dr. Gerd
Besenthal, Reinhard Borowski, Marion voigt, or, tvtartin windmöller, Neuer Graben
22, 49074 Osnabnick

g e g e n

dic \/olksfirrsorgeDeutsche Sachversichenrng AG, vertreten durch den Vorstand, djeserwiedcrum vertreten durch dcn Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Lcmppenau, äooga Harn-burg,
S ch a den-Irl r. 12.t20.242t 04 -0 4

wegen Schadensersatz.
Beklagtc,

Streitn crti 8?.69 EUR

Narnens und i' \;ollmacht des Klägers errreben wir Krage und werden beasl;sg*n. urie forgt zu

n

, r .  ^ v F 1 | 1  |  r

zltm fi6 ü5 dltrkchi '
. v

ornabrosk, aen..7J, 1l W

Osnabrück, 01.02.2005



, z -

erkennen:

I ' die Beklagte wird verurteil! den Kläger von Gebührenansprüchen der
Rechtsauwälte Dr. Langheim und partner, Neuer Graben iz, qgol+
osnabrück gem- Rechnung vom 15.11.2004 in Höhe von g2,69 EUR
ncbst Zinsen in Höhe von 5 o/o punkten über dem Basiszinssatz seit
Rechtshängi gkeit freizustell en.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist, notfalls gegen Sicherheitsleistung,
vorläufi g vollstreckbar^

Hilfsweise fir den Falldes unterriegens des Iflägers wird beantragq

diesem Vollstreckungsschutz zu gewähren und ilun aJ ge_
stattem, eine cvtl. von ihm zu leistende sicherheit in Form
einer scl bstschul dnerisch en B ürgschaft ein er dcu tschen
Großbank zu erbdngen.

Für den Fall, daß das Gericht das schriftliche Vorverfahreq anordnet, wird beantragt,

lll"".5[fi :ij;,f "y,ü1ü;1,ä];\]"lfl:'ITff ::';T*i.^
Iiegen.

Im Falle der Klagcabweisung beantragcn wir schon jetzt,

die Berufung zuzurassen, da es sich hier um eine Angelegenheit von
grundsätzlicher Bcdeutung handclt.

B.seründgltgi

Dcr Gen-chrsstand ergibt sich äus $ 32 ZpO, da
rvaltskosten um eine Schadensposition aus einem
ort zugrunde zu iegen ist.

es sich bei den hier geltend gernachten An-
Verkehrsunfall handelt und somit derUnfall-

Der Kläger macht mit der Klage einert Freisteliungsanspruch wegen des Restbetrages eines An-
rvaltshonorares gcltend, das durch die Beschädigung seines Fahrzeuges mit dem amgichcn
Kcnnzeichen OS'KJ 630 r'erursacht wurde. Der unfall ereignete sich am 17.09.2001 in osna-
brück an dcr Autobahnabfafut Flellsm der BAB A 30 und uurde mittel-s des bei der Baklagten
versicherten PKW mit dem amtlichen Kcnnzeichen os-XN 44 aucin sehuldhaft r,erursachr_
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Dic Schadensersatzpflicht dem Grunde nach ist zwischen den Farteien außergerichtlich un-
streitig, Wir behalten uns an dieser Stelle jedoch ausdrücklich weiteren Vortrag für den Fall
vor, daß dies wider Erwarten bestritten werden sollte.

Zu dern erstathmgsfähigcn Schaden gehören auch dic bei der Schadensregulierung anfallenden
Rechtsanwaltskosten (Palandt, $ 249, Rd.Nr. 39 m.w.N.).

Ftir dic Schadenregulierung in obengenannter Angelegenheit sind ilrsgesarnt Rechtsanwatts-
kosten in Höhe von 308,21 EUR brutto bei einem Gegenstand.swert von 2.64't,66 EUR ent-
standen.

Beweis: Rcchnung der Rechtsanwälte Drcs. Langhcim und partner vom 15.I r.2004 mit
der Rechnungs-Nr. 040301 I

Hierauf har die Beklagte Iediglich einen Betrag in Höhe von 220,s2 EUR gezahlt,

F-eu'eis: Schreiben der Beklägten vorn 09, r r^2004, in Kopie anliegend

Mit der K-lagc u'ird nunmehr die noch offtne Differerz in Höhe von g?,69 EUR geltend ge-
rnacht.

Der: nach dem RVG erstellten Rechnung liegr cine 1,3 Gesehäftsgebühr gem. Nr. 2400
wRvG zugrundc' Ausweislich ihres schreibens vom 09.11.2004 vertritt die Beklagre indes
dic Ansicht, berechtigt sei nur eine 0,9 Geschäftsgcbtilu angefallen. Diese Ansicht ist iedoch
nicht zutreffend,

Die Beklagte legt bei einer 0,9 Geschäftsgebühr die LJberlegung zugrunde, daß Nr. 2400
vvRvc zwei vcrschiedene Gebührenrahmen für die Ermitilung der Geschäftsgebühr be-
stimrne, nämlich für schurierige oder umfangreiche Tätigkeiten des Rechtsanwaltcs einen Ge-
büke.rahmen zwischen I,3 und 2,5 mit einer Mittelgebühr von 1,9 und für nichr schwierige
oder nicht umfangteiche, also durchschrrittlichc Tätigkeiten des Rechrsanwaltes, eincn Gc-irührcrrahmen zwischen 0,5 und 1,3 mit eincr Mittelgebühr von O,9.

Diese überlegi-urgen sind indes nicht richtig und widersprechen vor allem dem au.sdnicklichen
Willen des Gesetzgebers.

Nr' 2400 vvRvc bestimtnt einen ein-heitlichen Gebührenrahmen für die Geschäftsgebühr
zu'ischen 0.5 und 2.5' und zn'ar unabhängig von Schu,ierigkeit und Umfang der Tätiekeir. Die
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Mittelgebühr ftr die Ccschäftsgebühr beträgt somit grunclsärzlich 1,5. Diese Mirtelgebühr er-
ftihrt erst durch die Arunerkung zu Nr. 2400 VVRVG eine Kappungsgrcnze auf einen Wert von
1.3" närnlich dafft, wenn die Tätigkeit des Rechtsanwaltes gcrade nicht schwicrig oderumfang-
reich, also durchschnittlich geweten ist (Schneider/Tvlockn Das neue Gebührenrecht fiir An-
wälte, $ 13 Rdru. 8; Enders RVG für Anfängern Rdnr. 4?8; Meyer/lfteiß-Tcubel, Kommcntar
zum RVG, Nr' 2400 VV, Rdru. 6 ff.; BurhofflKindermann, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
2004, Rdnr.122; Hansens, RVG-Rcporl2004, S.59 ff; Hansens, Juristisches Büro 2004, S.
245;Otto, NrW 2004, S. 1420; Engelmann, RVG- Report 2004, S. 99).

Diese hier angestellte Auslegung entspricht auch dem ausdnlckiichen Willen des Gesetzgebcrs
und ist so schon der Gesetzesbegnindung zu Nr. 2400 VVRVG zu entnehmen, in der es heißt;
"Für alle in einer Angelegenlreit anfallcnden Tätigkeiten soll nur cine Gebütrr anfallerl. Vorge-
schen ist eine Geschäftsgebühr mit einem Gcbührerrsatzrahmen von 0,5 bis 2,5. Der insgesamt
wcite Rahmen ermöglicht eine flexible Gebührenge5talrung (...). Die Regelgebühr liegt bei I,3
("'). In durchschnittliclien Angelegenheiten ist gnrndsätzlich von dcr Mittelgebülu (1,5) auszu-
gehen' In der Anarerkung soll jedoch bestimmt werden, claß der Rechtsanwajt eine Gebühr von
mehr als I,3 nur fordcm kann, wenn die Tätigkeit urnfangreich oder schwicrig war. Darnit ist
gemeint, daß umfang oder schu'ierigkeit über dem Durchschnitt liegen. [n anderen Fällcn
dürfte die schwellcngcbühr von 1,3 zur Regelgebühr werden. "(Begnindung in BT-Drrcksache
t5 t t97 t ,  s .207 ) ,

Dies ergibt sich auch aus der Entscheidung des AG Karlsruhe vom 14.12-2004 unter d.em Az_ 5
c 440/04, in der das Gericht auf die Begnindung zum Gesetzesentw'rf venleist und noch ein-
mal klarstellt, daß die Mitteigebühr der Nr, 240aw RVG bei eincm Gebührenrahrnen von 0,5' 2,5 bci I '5 anzusetzen ist und daß dann, wenn Umfang und schwierigkeit dcr sache nur von
durchschnittiicher Natur sind' es bei der Regelgebühr von 1,3 verbleibt bzw, der Änwalt dann,
wenn seine Tätigkeit umfangreich oder sclrwierig war, eine höhere Gebühr als die von 1,3
fordera kann' Ausdnicklich führt das Gericht aus, daß dann, wenn urnfang und schwierigkeit
der sache nicht überdurchschnittlich waren, jedenfalls nicht von einem Gebührenrahmen von
0'5 bis 1,3 auszugehen ist und hier dann die Mifielgebtihr in Ansatz zu bringen ist, sondcrn daß
Ausgangspunkt dann die Regelgebühn von I,3 isr.

Auch aus der Begnindung des Gesetzgebers zu Nr- 2200 wRvG ergibt sich, daß der Gesetz-
geber von cincr Mittelgebühr von I,5 ausgeht. Dort heißt es närnlich: ,,Dic Mittelgebühr beuägt
die l{älite der fiir die außergerichtliche Vermetung vorgesehenen Miuelgebühr (Nr.2100
\rvR\tc-e)"' Da Nr- 2200 WR\/G einen Cebühreruahmen von 0,5 bis I,0 enthält, beträgt die
Mittelgebühr Q,15 und damit exakt die Hälfte \,on l._{,
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Es ist also schon nach dem Willen des Gesetzgebcrs flir durchschrrittliche Angelegerrleiten
einc Geschäftsgebühr mit einem Satz volr 1.3 abzurechnen.

Dicscs Ergebnis leitet sich auch aus einent Vergleich der jetzigen Fassung d.es Gesetzes mit
füiheren Entwürfen her. Der Entwurf des RVNeuOG vorn 14.05.2002 sah urspninglich eine gc-
spaltene Geschäftsgcbühr vor, welche für "normale Sachen't einen Gebührcnrahmen von 0,5 bis
1,0 und'fiir "besonders umfangreiche oder besonders schwierigo Täiigkeiten,, einen Gcbrlhren-
rabmen von 0,5 bis 2,5 enthielt. Diese ldee einer aufgespaltenen Gqschäftsgebühr ist jedoch ge-
racle nicht Gesetz geworden, so daß die jetzige Fassung der Nr. 2400 WRVG einen eirrheir
lichen Gebüh*enrahrnen fesrlegt.

Zu benicksichtigen ist bei alledern auch, daß nach dcm wcgfail der fniheren Besprechungsge-
bühr genr' $ I I8 Atrs. i Satz 2 BRAGO diese nunmehr in der Geschäftsgebühr nach Nr. 2400
vvRVG aufgcht' Da diese Gebühr eine angemessene vergritung der außcrgerichtlichcn Tätig-
keit des Rechtsanwaltes darstellen soll, bei dEr auch die wirtschaftliche Anpassurrg der Ver-
gütung an die geänderten u'irtschaftliohen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen ist, gibt es
keinerlei Anhaltspunkte dafiir, daß lediglich eine neue allgerneine Mittelgebühr von 0,9 in
rricht umfangteichen oder sehwierigen sachen vergütct werden soll, die nur um ca.2o% ober-
halb der bisherigcrr Geschäftsgebühr ohne Besprechungsgcbülu von 7,5/10 liegt, obwohl die
Häufigkeit des Entstehens der Besprechungsgebühr in außergeriihtlichen Auseinander-
setzungen detrtlich höher als20%liegt(Meyer/ikeiß-Teubel, Kommenrarzum RvG. Nr. 2400
VV, Rdnr_ 8, 9),

so ist in dicscm Zusammenhang insbesondere auch zu berticksichtigen, daß der Gesetzgeber
mit dem RVG ausdnicklich eine Gebührenerhöhung vomehmen wolltc. Insbesondere in
diesem Zusa:nnenhang ist zu berücksichtigen, daß die Beweisaufnahmegcbühr gem. $ llg
'A'bs' i Nr' 3 BRAco und insbesondere auch die Besprechungsgebühr gem. $ i 1g Abs. I Nr. 2
BRAGO weggefallen ist, Geradc bei der verkerusunfallschadenregulierung ist aber diese Be-
sprechungsgebühr fast regeltnäßig angcfallen, bei Regulierungsgesprächen mit dem ver-
sicherer, Anfragen bei sachverständigen, Zeugen, werkstätten etc. pp. Deshalb fielen schon
nach der BRÄGo in der Regel die Geschäfts- und die Eesprechungsgebülu an, nach der
Mittelgebühr also insgcsant lJll0. Berücksichtigt rnan nun ergänzend, daß der Gesetzgeber
mit einer einheitlichen Gesclräfugebühr gerade die Förderung der außcrgerichtlichen Verkehrs-
unfallschadenreguiien'rng ohne Rücksicht auf die Kosten eines Telefonats beahsichtigte. so er-
gibt sich daraus, daß die Mittelgebülu nicht den Wcrt unterschreiten kann, der nsch BRAG'
der Sumrne von Geschäftsgebühr und Besprechungsgebühr entspricht (Madcn. zfs 2004. S.
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Auch mit ciem Argument, es handele sich bei der Regulierung des steitgegenständlishen ver-
kehrsunfalls um eine "einfäche" und somit unterdurchschnittliche Angelegenheit, die lediglich
die Erstattun8 einer 0'9 Geschäftsgebühr rechtfertige, kann die Beklagto nicht durchdringen.
Die schadensregulierung aus Einern verkehrsunfall gehört schon ihrer Natur nach nicht zu den
einfachen Ängelegenhcitcn, selbstdann nicht, \venn es sich um eine einfache Unfallregulierung
handelt (AG Freiburg, NJW 1967, s. 258). vieltnehr handelt es sich bei der Abwicklung eines
üblichen Verkchrsunfalles gn-rndsätzlich um eine durctrschnitiliche Angelegenheit, bei der der
Mittelwert zugrunde zu legen ist (so zu $ 12 BRAGo: LG Mannhcirn, Anwaltsblatt lg6g, s.
129; AG Jülich, Anwaltsblatt 1968, s.94; AG Köln, Anwaltsblarr 1967,s. 445;AG Neustadt,
Anwaltsblatt 1967, s.4a6; AG Darmstadt, Anwaltsblaff I970, s. g0; AG Freiburg, NJw 1967,
s" 258; AG Pinneberg, Anwaltsblatt i967, s. 3Bl), Insofern venueisen wir auf die En{-scheidung des AG Landsfuhr vorn 23. fi.2004, ,\z: 4 c rgg/04, (NJw 05, r6l), wonach es sichbci der verkehrsunfallabwicklung durch einen Rechrsanwalt um eine durchschnittliche An-geiegenheit handelt, die die Regelgebühr von 1,3 rechtfertigt, selbst bei einer zügigen Ver-k ehrsun fal I abwicklung eines s achsch ad ens ohne Besprechun g(en).

Im übrigen ist hier auch zu berücksichtigen, daß der Anwart bei der Festlegung der Ra6menge-bührcn gern' $ l4 RvG ein Bestimmungsrccht hat. Innerhalb einer 2[yoigenToleranz-grenze isteins richterliche Überpnifung ohnehin nicht möglich (Gerold/schmidr/von Eickenrvaderr,
Müller-Rabe' $ 14 RvG' Rdnr' 34 m.w.N.). Bchauptet also ein erstattungspflichtiger Dritter -wie hier die Beklagtc - die unbilligkeit der Rechnung, so trifft ihn die Darlegungs- und Be-weislast' wobei zweifel ausdnicklich zu Lasten des beweispflichtigen Dritten gehen (Geroldu.a. ,  $  l4  RVG, Rdnr .2 l ) .

Dies ergibt sich auch aus dem urteil des AG Kelheirn vorn I 7,lz.zaL4unrer dem Az. 3 c0929/04' in der das Gericht ausführt: "unstreitig rwischen den parteien ist, daß die Tätigkeitdes klägerischen Rechtsan*'alts'im vorliegenden Fall weder urnfangreich noch schwicrig war.Gleichzeitig ist davon ausargehen, daß ein üblicher verkehrsunfall gnrndsärzlich eine durclr_schnittliche Angclegenheit darstellt, schlicßlich ist noch zu benicksichtigen, daß der Rechtsan-u'alt bci Festicgung der Rafunengebühren einen Enncssensspielraum hat, dcr innergalb einer 20%i gen To I era rrzgrenze keiner tlb erpnifu n g unterl i egt.,,

Äbschlicßend festzuhalten bleibt damit, daß in der verkehrsunfallschadenregulierung - *,ie im'orliegenden Fall - grundsätzlich der l\'tittelwert zugrunde zu legen ist. Dieser beträgt nach2400 VVRVG i,S. im vorliegenden Fall ist jedoch die in der Anmerkurrg zu Nr. 2400 VVRVG



bestimmte Schwellengebühr nicht überschritten. Somit ist aber jedenfalls die geltend gemacht
1,3 Geschäftsgebülr bcrechti gt.

Dcr Klage wird somit stattzugeben sein.

Der Zinsanspruch ergibr sich aus $$ 2gg, 29l BGB.

Die Gerichtskosten in Höhe von 75,00 EUR werden hiemeben per Gebtihrenstcmpler einge-
zahlt.

Rechtsanwalt
(U. Langheim)


